
  

 
 
 
 
 
Produktesicherheitsgesetz (PrSG) 
 
 
 
Per 1. Juli 2010 hat das Produktesicherheitsgesetz das Gesetz über die Sicherheit 
von technischen Geräten (STEG) abgelöst. Das neue Gesetz wurde an die 
internationalen Richtlinien zur Produktesicherheit angeglichen und deckt einen viel 
breiteren Anwendungsbereich an Produkten und Inverkehrbringern ab. Mit der 
Zweckbestimmung die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten und den 
grenzüberschreitenden Verkehr zu erleichtern, werden neben den Herstellern auch 
Händler und weitere „Produktevertreiber“ in die Pflicht genommen. Bei einem allfällig 
fehlerhaften Produkt müssen Wege (z.Bsp. durch Identifikation von Losnummern) 
und Informationsmittel bereit stehen (Rückrufaktionen inkl. Informationspolitik), um  
einen möglichen Schaden von den Endbenutzern abzuwenden. Dies und weitere 
Auflagen gelten mit einer Übergangsfrist zum 1. Januar 2012. 
 
 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/930.11.de.pdf 
 
 
 


